






































Anlage zum Beschluss Nr. 7 betreffend Tätigkeiten im Fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung  

 

 

 

Bewertungsbogen zum Praktikum  

vom 25. Januar 2020 bis einschließlich 05. Februar 2021 

 

 

 
 
des/der Schülers/in «SchülerNachname» «SchülerVorname» 
geboren am «SchülerGeburtstag» in «SchülerGeburtsortDE» 

 
im Betrieb/Institution 
  
«Betrieb_201819_5_Klasse» 

«BPLZ» «BOrt», «BAdresse» 
 
Klasse: «KlasseKurz» 
Schuljahr 2018-2019 

 
 
 

 
        Kompetenz erreicht 
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Kompetenzbereiche, welche die Betreuungsperson im Betrieb 
bewertet:     

1. 
kann eigene Stärken und Schwächen einschätzen, mit 
komplexen Inhalten umgehen und reflektierte 
Entscheidungen treffen 
  
      Inhalten umgehen und reflektierte Entscheidungen 
treffen. 

    

2. übernimmt Verantwortung für sich und andere     

3. 
kann Herausforderungen bewältigen und bei Bedarf Hilfe in 
Anspruch nehmen 

    

4. kann konstruktiv kommunizieren und interagieren     

5. 
Ist in der Lage selbständig zu planen und Ausdauer zu 
beweisen 

    

6. zeigt Empathie, ist flexibel und teamfähig     

 
 

 

Sachbearbeiter: Julian Folie / E-Mail: julian.folie@schule.suedtirol.it. Tel: 0471-272490 

 
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Lgs.D. Nr. 196/2003): Rechtsinhaber der Daten ist das Sozialwissenschaftliche Gymnasium und 

die Fachoberschule für Tourismus Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Schulverwaltung, auch in elektronischer Form für die 

Abwicklung des Betriebspraktikums und die damit zusammenhängenden Bildungs-, Orientierungs- und Verwaltungsmaßnahmen 

verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist die Schulführungskraft. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die mit dem 

Betriebspraktikum zusammenhängenden Tätigkeiten abwickeln zu können. Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 

7-10 des Legislativdekrets Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren 

Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. Für die 

Durchführung des Betriebspraktikums und die damit verbundenen Tätigkeiten werden der/die gesetzliche Vertreter/in des 
Betriebes/der Institution und die Betreuungsperson innerhalb des Betriebes/der Institution als Beauftragte/r für dieVerarbeitung von 

Daten der Schule ernannt.   
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Praktikumsstd. insg.:  Std. Absenzen:  Std. 

  
 
 
 
 Datum         Stempel / Unterschrift 
 
_________________________  __________________________________ 

Anmerkungen/Beobachtungen: 
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Anlage A 

Bewertung fächerübergreifende Lernangebote (FÜL): 

1. Die Bewertung der fächerübergreifenden Lernangebote (FÜL) erfolgt 
folgendermaßen: 
Die fächerübergreifenden Lernangebote werden am Jahresende in beschreibender Form 

bewertet: 

• Ziel in hohem Maß erreicht 

• Ziel weitgehend erreicht 

• Ziel teilweise erreicht 

• Ziel kaum erreicht 
Die Bewertung des fächerübergreifenden Lernens in den Klassen 1-4 im Rahmen der 

Projektwoche wird von 

den beteiligten Lehrpersonen vorgenommen. 

In der 5. Klasse bewertet der Tutor/die Tutorin den Bereich fächerübergreifendes Lernen 

anhand der Thementage, des Praktikum und des Portfolios betreffend Bildungswege 

Übergreifende Kompetenzen und Orientierung. Bewertungskriterien sind Einsatz, 

Mitarbeit und Lernfortschritt.  
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Anlage B 

Bewertung des Fächerübergreifenden Lernbereiches Gesellschaftliche Bildung 

1. Die Bewertung des Fächerübergreifenden Lernbereiches Gesellschaftliche Bildung: 
Der Fächerübergreifende Lernbereich Gesellschaftliche Bildung setzt sich aus 

Gesellschaftliche Bildung mit acht Unterbereichen und Bildungswege Übergreifende 

Kompetenzen und Orientierung zusammen.  

In allen Klassenstufen erfolgt die Bewertung der Gesellschaftlichen Bildung kollegial am 

Jahresende mit einer einzigen Ziffernote. Die Note ist versetzungsrelevant und zählt ab 

der 3. Klasse für die Berechnung zum Schulguthaben.  
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Anlage C: 

Fächerübergreifende Lernbereich Gesellschaftliche Bildung 

1. Erarbeitung des Schulcurriculums und Planungsarbeit: 

Im Schuljahr 2020-21 wird in einer ersten Übergangsphase ein Entwurf des 

Schulcurriculums für den fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche 

Bildung erarbeitet (siehe Anlage „Entwurf Schulcurriculum ab Schuljahr 2020-21), 

im Schuljahr 2021-2022 überarbeitet und den Bedürfnissen der Schüler*innen sowie 

den Erfordernissen des Unterrichtes angepasst. Ab dem Schuljahr 2022-23 erfolgt 

die völlige Umsetzung des fächerübergreifenden Lernbereiches. In den Klassenräten 

werden die Bildungs- und Unterrichtstätigkeiten im Rahmen der vorgeschriebenen 

Jahresstunden geplant. Es werden auch Angebote aus der gelebten Praxis und 

Kultur der Schule miteinbezogen. Dabei werden je Jahrgangsstufe mindestens 3 

Unterbereiche der Gesellschaftlichen Bildung von 3 Fachlehrpersonen abgedeckt, 

die auch die Bewertung vornehmen. 

Im Schulcurriculum der Gesellschaftliche Bildung, welches die Schüler*innen von 

der 1. bis zur 5. Klasse begleitet, werden die in jeder Klassenstufe behandelten 

Unterbereiche und Themen festgehalten und dokumentiert. Den Schüler*innen 

werden im Vorfeld die im jeweiligen Schuljahr ausgewählten Unterbereiche und 

Bewertungsmodalitäten transparent gemacht. 

In den Klassenräten wird je ein*e Koordinator*in auf Klassenebene namhaft 

gemacht, der/die mit dem/der Schulkoordinator*in in Kontakt steht und das 

Schulcurriculum der Klasse im Blick hat. 

 

2. Zeitliches Ausmaß: 

Im 1. Biennium umfasst das zeitliche Ausmaß für den Bereich Gesellschaftliche 

Bildung mindestens 70 Stunden; im 2. Biennium und in der 5. Klasse umfasst das 

zeitliche Ausmaß für den Bereich Bildungswege Übergreifende Kompetenzen und 

Orientierung 180 Stunden und für den Bereich Gesellschaftliche Bildung 105 

Stunden. 

Ausschließlich im Schuljahr 2020-21 wird das zeitliche Ausmaß in der fünften Klasse 

für den Bereich Bildungswege Übergreifende Kompetenzen und Orientierung um das 

Ausmaß von 60 Stunden gekürzt, da die Schüler*innen in der vierten Klasse im 

Schuljahr 2019-20 nicht wie vorgesehen das Betriebspraktikum im Ausmaß von 10 

Schultagen bzw. 60 Stunden absolvieren konnten. 
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Die Tätigkeiten und das Stundenausmaß im Bereich Bildungswege Übergreifende 

Kompetenzen und Orientierung werden mit Beschluss des Lehrerkollegiums Nr. 5 

vom 6.11.2019 geregelt. 

 

3.  Bewertung: 

a) Bewertung des fächerübergreifenden Lernbereichs Gesellschaftliche Bildung: 

Jeder Klassenrat definiert zu Schuljahresbeginn die zu bewertenden 

Unterbereiche und hält diese im Protokoll der Klassenratssitzung fest. Die 

Bewertung stützt sich auf eine angemessene Anzahl von Bewertungselementen 

während des Schuljahres, die innerhalb des Faches im digitalen Register dem 

fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung zugewiesen 

werden.  Die Bewertung erfolgt kollegial am Jahresende, wobei sie sich aus je 

einem Bewertungselement je Lehrperson zusammensetzt. Die Endnote ist 

versetzungsrelevant. 

In allen Klassenstufen erfolgt die Bewertung mit einer einzigen Ziffernote 

(ausgeschrieben) und zählt ab der 3. Klasse für die Berechnung des 

Schulguthabens. Es wird empfohlen, die Notenskala von vier bis zehn 

anzuwenden. 

b) Bewertung der Bildungswege Übergreifende Kompetenzen und Orientierung: 

Die laut Beschluss des Lehrerkollegiums Nr. 5 vom 6.11.2019 definierten 

Aktivitäten und Tätigkeiten werden für die Bewertung herangezogen. Die 

Teilnahme an den Aktivitäten und Tätigkeiten in einem Mindestausmaß von 75 

Prozent des vorgesehenen Stundenkontingents ist Voraussetzung für die 

Zulassung an der Staatlichen Abschlussprüfung. Der Klassenrat berücksichtigt 

über das Schüler*innenportfolio den Lernfortschritt der Schüler*innen und die 

Erfahrungen, welche in diesem Bereich gewonnen wurden. Die Bewertung des 

Portfolios fließt in die Bewertung des Fächerübergreifenden Lernangebotes 

(FÜL) ein. 

Der Entwurf des Schulcurriculums Gesellschaftliche Bildung ist noch in Aus- und 

Überarbeitung. 
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Anlage D 

Qualitätsstandards und Leitlinien für einen Unterricht im Wechsel zwischen Fern- und 

Präsenzphasen 

Wir verstehen Lernen als einen individuellen, aktiven und ganzheitlichen Prozess, der auf 

den Kompetenzzuwachs ausgerichtet ist. Lehren bedeutet demnach auch, individuelle 

Lernwege 

zu ermöglichen, eine anregende Lernumgebung zu gestalten und den Lernprozess beratend 

zu begleiten. 

Dabei wird immer auch die Selbstverantwortung für das eigene Lernen und die 

Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler durch Vertrauen und Wertschätzung vonseiten 

der Lehrpersonen gestärkt. Eine effiziente Gestaltung von Lern- und Arbeitsumgebungen 

und Methodenvielfalt fördern das handelnde und forschende Lernen und unterstützen den 

Erwerb von Kompetenzen. Lehrpersonen übernehmen dabei verstärkt die Aufgabe, Lern- 

und Bildungswege zu begleiten und Schüler*innen zu beraten.  

Diese Grundsätze sollen auch in einem Unterrichtsmodell gewährleistet werden, das je 

nach Voraussetzungen Unterricht im Wechsel zwischen Präsenz- und Fernphasen oder 

ausschließlich in Fernphasen vorsieht. 

Folgende Bedingungen kennzeichnen für uns einen qualitativ hochwertigen Fernunterricht: 

▪ Chancen- und Bildungsgerechtigkeit  
▪ Regelmäßige Aufgabengestaltung und Rückmeldungen durch die Lehrpersonen 
▪ Regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden 
▪ Dokumentation des Lernfortschritts durch die Lehrpersonen und durch die 

Schüler*innen 
▪ Einbeziehung aller Schüler*innen in das Unterrichtsgeschehen 

 

Dies alles führt uns zu folgenden Prinzipien: 

Methodisch-didaktische Prinzipien: 

▪ Den Schüler*innen werden die Unterrichtsinhalte in geeigneter Form übermittelt. 
Dabei achten die Lehrkräfte auf eine abwechslungsreiche Methodenwahl. 

▪ Das Potential des teilweise digital durchgeführten Unterrichts liegt neben der 
Erarbeitung von neuem Wissen, vor allem in der Förderung und Stärkung von 
Kompetenzen und der Vertiefung von Lerninhalten. Dies gelingt unter anderem 
durch kreative, offene und forschende Aufgabenformate, die im Alltag zu Hause 
auch ohne intensive Betreuung durchgeführt werden können.  

▪ Besonderes Augenmerk wird auch auf Präsenzunterricht gelegt: hier gilt es die 
Anwesenheitszeiten in der Klasse gut zu nutzen. 

 

Selbstorganisiertes Lernen: 

▪ Phasen des selbstorganisierten Lernens innerhalb der Präsenzzeiten legen die 
Verantwortung für das eigene Lernen verstärkt in die Hand der Schüler*innen. 

▪ Diese Phasen werden von den Fachlehrpersonen begleitet, welche die Schüler*innen 
bei Bedarf in ihrem Lernen unterstützen. 
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Chancengleichheit: 

▪ Mit Hilfe eines Tutor-Systems von Seiten der Lehrpersonen in den Klassen des 
Bienniums werden Schwierigkeiten in der Organisation und Planung des Lernens 
aufgefangen. 

▪ Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen werden von den 
Integrationslehrpersonen bzw. den Mitarbeiter*innen für Integration und von den 
Fachlehrpersonen durch geeignete Maßnahmen besonders unterstützt (eins-zu-eins 
Videokonferenzen, Arbeit in Kleingruppen, Strukturierung der Lernaufgaben usw.). 

▪ Den individuellen technischen Voraussetzungen wird Rechnung getragen 
(Internetverbindung zu Hause, Ausstattung der Familie mit Endgeräten usw.). 

 

Leistungserhebungen: 

▪ Die Schüler*innen werden immer über ihre persönlichen Lernziele und im Vorfeld 
einer Lernzielkontrolle über die Art der Überprüfung informiert. 

▪ Formative Bewertungselemente, die ihren Fokus auf eine Bewertung des 
Lernprozesses legen, werden ebenso wie summative Bewertungselemente für die 
Beurteilung von Schüler*innenleistungen herangezogen. 

▪ Die Lehrpersonen dokumentieren die Lernfortschritte der Schüler*innen in 
geeigneter Form und informieren Schüler*innen und Eltern im Rahmen der 
vorgesehen Gesprächsanlässe darüber. 

 

Evaluation: 

▪ Besonderes Augenmerk wird auf die regelmäßige Evaluation des in Präsenz- und 
Fernphasen gegliederten Unterrichtes gelegt. 

▪ Sowohl Schüler*innen, als auch Eltern und Lehrpersonen sind zu diesen 
Unterrichtsevaluationen eingeladen. 

▪ Die Ergebnisse der Evaluation werden veröffentlicht und im Sinne einer lernenden 
Organisation von der Schulgemeinschaft diskutiert. Wenn nötig, werden geeignete 
Maßnahmen getroffen. 
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Anlage E  

Maßnahmen zum Aufholen der individuellen Lernrückstände aus dem Schuljahr 2019/20 

Die Fachgruppen bzw. die Klassenräte legen zu Beginn des Schuljahres die begleitenden 

Maßnahmen für Schüler*innen mit individuellen Lernrückständen, die während des gesamten 

Schuljahres stattfinden, fest. Dies sind im Schuljahr 2020/21 vor allem auf den einzelnen 

Schüler/die einzelne Schülerin zugeschnittene Unterstützungsangebote im Rahmen des 

Fachunterrichtes, im Team- und Integrationsunterrichts sowie anstelle des Religionsunterrichts, 

falls die Schüler*innen bei der Einschreibung darauf verzichtet haben. Weiters können dies auch 

zusätzliche Aufgaben in der Schule oder zu Hause sein. Die Angebote können sowohl im Präsenz- 

als auch im Fernunterricht stattfinden. Sie dienen immer auch der Stärkung der 

Eigenverantwortung der Schüler*innen.  

Die Lehrpersonen unterstützen die Schüler*innen dabei in ihrem individuellen Lernweg und 

helfen ihnen bei der Erlangung all jener Kompetenzen, die ihnen für das Absolvieren der 

nächsthöheren Klasse noch fehlen. Sie beraten sie über die Inanspruchnahme der angebotenen 

Maßnahmen. 

Zusätzlich zu den angebotenen Maßnahmen ist es in jedem Fall notwendig, dass die 

Schüler*innen durch Eigenstudium das Aufholen der Lernrückstände in Angriff nehmen. 

Das Aufholen der individuellen Lernrückstände aus dem Schuljahr 2019/20 findet 

dementsprechend als flankierende Maßnahme im gesamten Schuljahr 2020/21 statt und 

unterliegt keiner gesonderten Überprüfung. 

Die Lehrpersonen überprüfen innerhalb der Klassenratssitzungen im Oktober die im 

individuellen Lernplan der Schüler*innen festgehaltenen Maßnahmen zum Aufholen der 

Lernrückstände, passen sie eventuell an, und senden sie den Eltern bzw. 

Erziehungsverantwortlichen über das digitale Register zu. 

Die Eltern erhalten zu Beginn des Schuljahres die Zugangsdaten zum digitalen Register. Somit 

können sie sich jederzeit über den Leistungsstand und die Lernentwicklung ihrer Tochter/ihres 

Sohnes informieren. 

Auch sind die Eltern angehalten, bei negativen Entwicklungen die persönlichen Sprechstunden 

der Lehrpersonen in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen dieser Gespräche werden die Eltern über 

die empfohlenen Maßnahmen zum Aufholen der Lernrückstände bzw. fehlenden Kompetenzen 

informiert. 

Während der Bewertungskonferenz über das 1. Semester stellt der Klassenrat fest, welche 

Schüler*innen ungenügende Leistungen und Lerndefizite aufweisen. Die Lehrperson vermerkt 

im Lehrerregister die Begründung der negativen Bewertung. Der Klassenrat entscheidet, welche 

weiteren Maßnahmen im zweiten Semester für die Betroffenen gesetzt werden. Die Eltern 

erhalten die Information über diese Maßnahmen. 

Die Lehrpersonen bewerten anhand des allgemeinen Lernfortschritts der Schülerinnen und 

Schüler, ob und inwieweit Lernrückstände verringert oder aufgeholt werden konnten und 

vermerken dies im Register.  

Die Lehrpersonen informieren die Eltern bei Elterngesprächen im 2. Semester über die 

Lernfortschritte und zeigen gegebenenfalls weitere Schritte auf.  
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Im Mai werden die Eltern der Schüler*innen, die weiterhin negative Bewertungen in einzelnen 

Fächern aufweisen, mittels einer Mitteilung, das über das digitale Register versandt wird, über 

die Versetzungsgefährdung informiert und auf das Angebot an Unterstützungsmaßnahmen 

hingewiesen. 

In der Bewertungskonferenz am Ende des 2. Semesters legt der Klassenrat jene Schüler*innen 

fest, für die aufgrund von ungenügenden Leistungen und Lerndefiziten ein Aufschub der 

Schlussbewertung beschlossen wird. Die Fachlehrpersonen begründen schriftlich die 

ungenügenden Leistungen. Die Schule gibt die angebotenen Aufholmaßnahmen bekannt. Dies 

können Lernparcours oder Lernhilfegespräche sein. In jedem Fall ist es notwendig, dass der 

Schüler/die Schülerin die Lernrückstände auch in Eigenverantwortung durch Eigenstudium 

aufholt.  

Die Eltern bzw. Schülerinnen entscheiden selbst über die Inanspruchnahme der Maßnahmen am 

Ende des 2. Semesters. Sie können auch anderweitig für das Aufholen der Lernrückstände ihrer 

Kinder sorgen. 

Die Teilnahme an den Lernparcours nach Unterrichtsende muss der Schule mittels 

Anmeldeformular mitgeteilt werden. Die Leistungen während der gesamten Aufholmaßnahmen 

fließen in die Bewertung der Aufholprüfung ein. 

Jene Schüler*innen, für die die Schlussbewertung aufgeschoben wird, erklären in 

Eigenverantwortung, welche Maßnahmen sie während des Schuljahres bzw. in den 

Sommermonaten in Anspruch genommen haben. 

 

Durchführung der Aufhol- und Ergänzungsprüfungen 

Die Aufhol- und Ergänzungsprüfungen im Herbst werden in folgenden Formen durchgeführt: 

• mündlich und schriftlich: in den Sprachfächern  

• nur in schriftlicher Form: Betriebswirtschaft, Tourismuslehre, Mathematik, Physik, 

Sozial- bzw. Humanwissenschaften  

• nur in praktischer Form: Informations- und Kommunikationstechnologie, Bewegung 

und Sport 

• nur in mündlicher Form: Biologie, Chemie, Erdwissenschaften, Volkswirtschaft und 

Rechtskunde, Philosophie, Geschichte, Geografie, 

Tourismusgeografie, Rechtskunde und 

Tourismusgesetzgebung, Kunstgeschichte, Kunst und 

Territorium. 

Bei negativer Bewertung in den Fächern Betriebswirtschaft, Tourismuslehre, Mathematik, 

Sozial- bzw. Humanwissenschaften wird die Maßnahme zur Feststellung der Aufholung der 

Lernrückstände durch eine mündliche Prüfung ergänzt, falls die schriftliche Arbeit negativ ist. 

Bei der Schlussbewertung werden neben den gezeigten Leistungen und Kompetenzen bei den 

Aufholprüfungen gleichermaßen die Ergebnisse laut Dokumentation über die Inanspruchnahme 

von Unterstützungsmaßnahmen im Laufe des Schuljahres bzw. nach Unterrichtsende, die der 

Schüler/die Schülerin erklärt, in Anspruch genommen zu haben, berücksichtigt. 

Der Klassenrat entscheidet in der Bewertungskonferenz, ob der Schüler/die Schülerin aufgrund 

der Ergebnisse des Jahres und der Aufholprüfung sowie der während der gesamten 

Aufholmaßnahmen aufgezeigten Leistungen und Kompetenzen „versetzt“ oder „nicht versetzt“ 
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wird. Im Falle einer Versetzung vergibt der Klassenrat für die Schüler/innen der 3. und 4. 

Klassen auch das Schul- bzw. Bildungsguthaben. 

Die Ergebnisse der Bewertungskonferenzen werden nach Abschluss aller 

Bewertungskonferenzen in der Schule veröffentlicht. 

 

 





 

 
 
 
 
 

Anlage 1 zum Beschluss 
Nr. 9 vom 17.12.2020 

 
 

Kriterien zur Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit 
 
 

Maßgebend für die Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit sind folgende Punkte: 

Der/die Schülerin bzw. Schülereltern richtet/richten eine schriftlich begründete Anfrage 

mindestens 6 Wochen im Voraus an die Schuldirektion und schildert/schildern darin das Anliegen. 

Der/Die Direktor/in wird aufgrund der Anfragen jede einzelne Situation genauestens überprüfen 

und folgende Schwerpunkte für die Ermittlung des Ausmaßes an Bedürftigkeit von Schülern 

beachten: 

1) Familienstand, Familiensituation und Familiengröße des Schülers/der Schülerin  

2) Erhalt einer Studienbeihilfe seitens der Landesverwaltung 

3) Ausmaß der Begründung des Antrages 

4) Der Schüler/die Schülerin muss einen regelmäßigen Schulbesuch aufweisen 

5) Der Schüler/die Schülerin muss einen günstigen Studienerfolg als Voraussetzung für 

den Anspruch auf Studienbeihilfe aufweisen und dieser liegt vor, wenn die vorgesehene 

Studienzeit nicht wesentlich überschritten wird und Nachweise (Zeugnisse, Bewertungen) 

über die erfolgreiche Absolvierung von Unterrichtsjahren und Prüfungen vorliegt; 

6) Gegen den antragstellenden Schüler/Schülerin dürfen keine schweren 

disziplinarrechtlichen Vorkommnisse vorliegen 

 

Für den Verleih von digitalen Geräten während des Fernunterrichts werden zusätzlich die Kriterien 

laut Anlage 2 „Prioritäten für den Verleih von digitalen Geräten“ angewandt. 

 

Nachdem die Unterlagen des Antragstellers durch die Direktorin überprüft wurden, wird der 

Umfang der Bedürftigkeit in einem gemeinsamen Gespräch mit dem/der jeweiligen SchülerIn und 

eventuell mit Schülereltern bzw. Erziehungsberechtigten nochmals erörtert. 

 



 

 

 

Anlage 2 zum Beschluss Nr. 9 vom 17.12.2020 

Prioritäten für den Verleih von digitalen Geräten 

 

Grundsätzlich:  

Berücksichtigt werden Familien, bei denen entweder Lehrpersonen von 

Schwierigkeiten wissen oder/und Familien, die sich ihrerseits gemeldet haben. 

Allerdings muss in der Familie auch jemand sein, der das Gerät bedienen kann. Nur 

so ist ein Einsatz sinnvoll.  

 

Prioritätenreihung: 

1. Familien, die kein Gerät (weder Mobiltelefon noch PC o.ä.) haben, dieses 

aber für den Fernunterricht1 zwingend brauchen (wo also keine „analoge“ 

Alternative möglich ist) 

2. Familien, die nur ein Mobiltelefon haben, aber einen PC o.ä. für den 

Fernunterricht zwingend brauchen würden (s. 1) 

3. Familien, die schulpflichtige Kinder haben und wo zudem ein oder beide 

Elternteile in Homeoffice arbeiten 

4. Familien, die schulpflichtige Kinder haben 

5. Andere Gründe 

 

Bei allen oben genannten Punkten gilt festzuhalten, dass die finanzielle Situation 

der Familie so sein muss, dass sie sich auf eigene Kosten kein Gerät leisten kann 

oder dafür große Einschränkungen hinnehmen müsste. 

 

 
1 oder für ein evtl. Ablegen der Matura online        













Anlage zum Beschluss Nr. 12 des Schulrates vom 17.12.2020 

 

Stellungnahme des Lehrerkollegiums betreffend den Antrag der Wirtschaftsfachoberschule 

Bozen auf Einführung der Fachrichtung „Tourismus“ an der Wirtschaftsfachoberschule Bozen 

„Heinrich Kunter“ im Zuge der Erstellung des Schulverteilungsplans 2022-2023  

Der Beschluss des Lehrerkollegiums ist in 3 Bereiche gliedert: 

1. Stellungnahme des Lehrerkollegiums nach Einsichtnahme in den Antrag der WFO BZ und der 

Mitteilung der Bildungsdirektion betreffend Schulverteilungsplan. 

2. Stellungnahme des Lehrerkollegiums nach Einsichtnahme in den Antrag der WFO BZ und den 

Beschluss der Landesregierung betreffend Kriterien für die Erstellung des 

Schulverteilungsplanes. 

3. Stellungnahme des Lehrerkollegiums nach Anhörung der Fachgruppen und Lehrpersonen 

aller Fachrichtungen. 

 

1. Das Lehrerkollegium stellt nach Einsichtnahme in den Antrag der WFO BZ vom 16.11.2020 und 

in die Mitteilung der Bildungsdirektion vom 30.09.2020 Folgendes fest: 

„Es muss sich um ein Bildungsangebot handeln, für welches ein nachgewiesener Bedarf bzw. 

eine nachgewiesene Nachfrage besteht“ (laut Mitteilung der Bildungsdirektion). 

Es gibt vonseiten der Schüler*innenschaft und der Elternschaft keinen nachgewiesenen Bedarf an 

einer Standortverschiebung der Fachoberschule für Tourismus vom jetzigen Standort an die WFO 

Bozen (siehe Umfrage zur Schüler*innenzufriedenheit vom April 2020). 

„Das neu einzuführende Bildungsangebot darf nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu bereits 

bestehenden Bildungsangeboten im selben Bezirk stehen“ (laut Mitteilung der 

Bildungsdirektion). 

Das an der WFO BZ einzuführende Bildungsangebot steht in unmittelbarer Konkurrenz zum bereits 

bestehenden Bildungsangebot an unserer Schule. 

„Die Entwicklung der Schülerzahlen und das Raumangebot an der betreffenden Schule muss 

die Tragfähigkeit eines neuen Bildungsangebotes rechtfertigen“ (laut Mitteilung der 

Bildungsdirektion). 

Das Raumangebot an der WFO BZ würde bei der Übernahme der Fachrichtung für Tourismus nicht 

reichen und müsste durch bauliche Eingriffe vergrößert werden - siehe Antrag der WFO BZ. 

 

2. Das LK stellt nach Einsichtnahme in den Antrag der WFO BZ vom 16.11.2020 und in die 

Kriterien für die Erstellung des Schulverteilungsplanes laut BLR Nr. 2673 vom 24.07.2006 

Folgendes fest: 

▪ Schulgröße (siehe Kriterium a) laut BLR 2673 vom 24.07.2006) 

Die Abspaltung der Fachoberschule für Tourismus würde eine Reduzierung von ca. 190 Schüler*innen 

mit sich bringen, sodass am jetzigen Schulstandort eine auf ca. 430 Schüler*innen reduzierte Schule 

übrig bleiben würde. Dies steht im Widerspruch zur optimalen Schulgröße zwischen 500 und 900 

Schüler*innen, laut Kriterium a) des BLR 2673 vom 24.07.2006.  

Die Schulen sollen optimale Größen erreichen, um die wirksame Umsetzung ihrer Autonomie zu 

garantieren (Landesgesetz Nr. 12 vom 29.06.2000, Art.3) und um die Effizienz oder 

Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu garantieren (Landesgesetz Nr. 12 vom 29.06.2000, Art.12). 



▪ Sinnvolle Abgrenzung der Einzugsgebiete und kulturhistorische Bindung (siehe Kriterium 

b) laut BLR 2673 vom 24.07.2006) 

Die kulturhistorische Bindung der Fachoberschule für Tourismus an den jetzigen Standort ist 

geschichtlich gewachsen: vormals als Handelsschule in den 80-er und 90-er Jahren, später als 

Lehranstalt für Wirtschaft und Tourismus (LeWiT) und dann seit 2010 als Fachoberschule für 

Tourismus hat sie das Bildungsangebot am jetzigen Standort positiv geprägt und weiterentwickelt. 

▪ Längerfristige Stabilität (siehe Kriterium d) laut BLR 2673 vom 24.07.2006) 

Die Schuldirektion ist erst vor 10 Jahren eingerichtet worden, was dem Mindestzeitraum für eine 

längerfristige Stabilität entspricht, um große pekuniäre und nicht pekuniäre Aufwendungen im Sinne 

einer effizienten und wirtschaftlichen Verwaltung zu garantieren. Die an der Schuldirektion 

angestoßenen Entwicklungsvorhaben sollen daher im jetzigen Rahmen fortgeführt werden, um für 

alle Beteiligten eine größtmögliche Planungssicherheit und Orientierung zu geben. 

▪ Einsparung von Kosten (siehe Kriterium e) laut BLR 2673 vom 24.07.2006): 

Eine Verschiebung der Fachoberschule für Tourismus vom jetzigen Standort an die WFO BZ würde 

unnötige Kosten verursachen, da laut Antrag der WFO BZ am neuen Standort bereits Umbauarbeiten 

ins Auge gefasst werden müssten (Zitat aus dem Antrag „Aufstockung des Außensitzes um bis zu 3 

Stockwerke“). Am jetzigen Schulstandort würden 10 Klassenräume ungenutzt bleiben. Somit würde 

der Landeshaushalt unnötigerweise belastet werden. 

▪ Andere Aspekte (siehe Kriterium f) laut BLR 2673 vom 24.07.2006): 

Die derzeitige Schulgröße von 630 Schüler*innen, 90 Lehrpersonen, 24 Verwaltungspersonal und 

Hilfspersonal stellt eine ideale Größe für einen optimalen Einsatz der personellen und finanziellen 

Ressourcen dar. Die Führung der Schule ist durch eine begrenzte Anzahl an freigestellten 

Mitarbeiter*innen möglich und das Verwaltungspersonal ist in allen Funktionsebenen ausgeglichen 

vertreten und an die Bedürfnisse der Schule angepasst. 

3. Das Lehrerkollegium stellt nach Anhörung der Fachgruppen und Lehrpersonen aller 

Fachrichtungen Folgendes fest: 

a) Mehrwert des kombinierten Schulstandortes: 

▪ Die Fachoberschule für Tourismus verfügt über spezialisierte Lehrpersonen mit 

langjähriger Erfahrung, vor allem im Bereich der wirtschaftlichen Ausbildung der 

Schüler*innen. Diese Lehrpersonen unterrichten als Stammrollenlehrpersonen schon seit 

Jahrzehnten an der Schule und sind maßgeblich an der nachhaltigen Entwicklung und am 

stetigen Wachstum der Schule beteiligt.  

• Die Fachoberschule für Tourismus ist aus der Tradition der Handelsschule und später der 

LeWiT entstanden, wobei bereits in der LeWiT die wirtschaftliche Ausbildung auch im 

Bereich Tourismus eine tragende Säule war. Auch heute noch stellt die Fachrichtung für 

Tourismus einen wesentlichen Bestandteil des Bildungsangebotes der Schuldirektion dar. 

• Gerade die Kombination mit dem Gymnasium für Volkswirtschaft ergibt im Bereich der 

Politischen Bildung, vor allem aber im Zusammenspiel von Betriebs- und Volkswirtschaft 

einen nicht zu unterschätzenden Synergieeffekt für eine umfassende wirtschaftliche 

Ausbildung. So wird zusammen mit dem Unternehmerverband für alle Fachrichtungen der 

Schuldirektion eine gemeinsame Veranstaltung zwischen Schule und Unternehmen 

angeboten. Die Zugehörigkeit der Wirtschaftswissenschaften zu den Sozialwissenschaften 

legt eine intensive Zusammenarbeit geradezu auch im schulischen Kontext nahe.   

• Als Tourismusland braucht Südtirol ein Bildungsangebot an einem Standort, der Raum und 

Synergien zwischen verschiedenen Schultypen zulässt. Diese Schuldirektion ist ein 

Beispiel für die Verwirklichung eines gutgelungenen Gesamtkonzeptes, das durch die 

Nachfrage bei den jährlichen Einschreibungen bestätigt wird. Außerdem bietet sie den 

Abgänger*innen der Schule hervorragende Entwicklungs- und Berufsmöglichkeiten. 



• Auch das Angebot der 2. Fremdsprache Russisch oder Spanisch wird ab der 2. Klasse mit 

Erfolg und gerne von den Schüler*innen angenommen. Der durch ausgebildete Lehrpersonen 

ermöglichte CLIL-Unterricht erweitert und vertieft wichtige Sprachkompetenzen der 

Schüler*innen im Sachfachunterricht besonders, in Recht und Wirtschaft, 

Tourismusgeografie, Mathematik, Geschichte, Naturwissenschaften. 

• Als eine der ersten Schulen im Lande organisierte die Fachoberschule für Tourismus bereits 

im Jahr 1992 Betriebspraktika, welche eine Brücke zwischen Theorie und Praxis schlagen 

und mit welchen die Schüler*innen die Welt der Arbeit kennen lernen können.  Jetzt sind für 

alle Klassen aller Fachrichtungen in der 4. und 5. Klasse jeweils 60 Stunden 

Betriebspraktikum im Dreijahresplan des Bildungsangebotes der Schule verankert. Dieses 

Angebot beweist nochmals den Mehrwert einer Vernetzung und die Synergieeffekte 

zwischen einer Fachoberschule und einem Gymnasium.  

 

b) Vernetzung der Fachoberschule für Tourismus mit dem Umfeld: 

▪ Das betriebswirtschaftliche Angebot umfasst stark praxisorientierten Unterricht im 

Tourismusbereich, wobei eng mit Wirtschaftsverbänden (wie z.B. Besuche und Vorträge der 

Handelskammer, des HDS, des HGV, des Unternehmerverbandes, des Raiffeisenverbandes 

für finanzielle Bildung oder auch Bewerbungscoachings, Simulation von Assessmentcenters) 

und internationalen Institutionen (wie z.B. im Rahmen des Brüssel EU-Projektes, 

Teilnahme am Wirtschaftsforum Brixen, Teilnahme an internationalen Fachtagungen) 

zusammengearbeitet wird.  

▪ Aufgrund dieser kontinuierlich gepflegten Kontakte wird eine fundierte, 

betriebswirtschaftliche Ausbildung der Schüler*innen im Tourismusbereich erreicht, die 

weit über den curricularen Unterricht hinausgeht. 

▪ Diese Zusammenarbeit mit dem Umfeld ist eminent wichtig, da an der Fachoberschule für 

Tourismus auf den berufsbildenden Bereich sehr viel Wert gelegt wird. Zudem ist sie eine 

grundlegende Voraussetzung dafür, dass eine an dieser Schule abgelegte staatliche 

Abschlussprüfung auf dem Arbeitsmarkt attraktiv und gefragt bleibt. 

▪ Der Praxisunterricht im Rahmen der ÜFA (Übungsfirmen) mit dem Reisebüro 

„Weltenbummler“ und dem „Sporthotel Jump“ wurden 1998/99 eingerichtet. Sie feierten 

bereits ein 20-jähriges Jubiläum und wurden im Schuljahr 2018/19 dafür ausgezeichnet. 

▪ Der Sprachkompetenzerwerb wird durch den zusätzlichen kontinuierlichen 

Englischunterricht von einer Stunde, die in den ÜFA-Unterricht integriert ist, weiterhin 

unterstützt. Dieses Angebot hebt die ÜFA der Fachoberschule für Tourismus in besonderer 

Weise von anderen Übungsfirmen im Lande ab.  

 

c) Die Philosophie der Schule: Der Mensch steht im Mittelpunkt 

• Als kleinere, eigenständige Struktur im Rahmen des jetzigen Standortes hat die 
Fachoberschule für Tourismus eine gewisse Eigenständigkeit, die sie an der WFO BZ 
wahrscheinlich nicht beibehalten könnte.  

 

• Die Eltern und Schüler*innen schätzen das menschliche Ambiente an unserer Schule. Viele 
unserer Schüler*innen wählen gerade aufgrund des respektvollen Umgangs zwischen 
Lehrpersonen und Schüler*innen die Fachrichtung mit der wirtschaftlichen Ausbildung an der 
Fachoberschule für Tourismus.  Bei einer schulinternen Umfrage unter den zweiten und 
dritten Klassen im März/April 2020 gaben 96% der Schüler*innen an, dass man an dieser Schule 
respektvoll miteinander umgeht, und 91% fanden, dass jemand für einen da ist, wenn man 
Probleme hat. 

 



• Es gibt weder bei den Schüler*innen noch bei den Lehrpersonen eine strikte Trennung 
zwischen Gymnasium und Fachoberschule. Ein Auseinanderreißen der Schulgemeinschaft 
hätte sicherlich für beide Schultypen, insbesondere was das Schulklima betrifft, negative 
Auswirkungen. 

 

d) Schlussfolgerungen 

▪ In der Oberstufe ist im Bezirk Bozen nach Jahren der Neuorientierung endlich Klarheit und 

Ruhe eingekehrt. Die Eltern und Schüler*innen kennen die verschiedenen 

Bildungsangebote der verschiedenen Oberschultypen und wählen entsprechend Ihrer 

Interessen und Bedürfnisse die jeweilige Schule aus. Dieses Gleichgewicht würde nun durch 

eine Verlegung einer Fachrichtung an einen neuen Schulstandorten gestört werden. 

▪ Durch die unterschiedlichen Werdegänge der WFO BZ und der Fachoberschule für Tourismus 

sowie ihrer Lehrpersonen ist nur eine Zusammenarbeit zwischen beiden Schulen akzeptabel. 

Eine Zusammenlegung beider Schultypen ist aus den obgenannten Gründen nicht 

zielführend. 

▪ Würde die Fachoberschule für Tourismus ihren Standort wechseln, würden mit ihr auch 

Lehrpersonen an den neuen Standort wandern, was zur Folge hätte, dass ein Großteil der im 

mittleren Management tätigen Lehrpersonen auch abwandern würde. Außerdem führen 

solche gravierenden strukturellen Veränderungen in der Lehrerschaft zu großen 

Verunsicherungen in den betreffenden Schulen.  

▪ Aufgrund der verschiedenen Sichtweisen, Werdegänge, Unterrichtskulturen und -haltungen 

der jeweiligen Lehrpersonen wäre eine Verlegung der Fachoberschule für Tourismus an die 

WFO BZ und ein daraus resultierender Zusammenschluss nicht erfolgversprechend.  

▪ Die Zusammenlegung von Schulen ohne objektiv ersichtlichen Grund war auch bereits in 

der Vergangenheit nicht immer unproblematisch und birgt in allen Bereichen großes 

Konfliktpotenzial. 

▪ Selbst eine kleine Veränderung würde nicht nur Verunsicherung, sondern vor allem 

Unverständnis in der gesamten Öffentlichkeit hervorrufen und in der Folge auch 

Auswirkungen auf die gesamte Bildungslandschaft Südtirols haben.   

 

 

 

 


